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Es ist nicht ausschlaggebend, dass die einzelnen 

Straftatbestände erkannt werden. Die nachfol‑

gende Aufzählung soll lediglich einen Überblick 

über die strafrechtlichen Konsequenzen geben. 

5.1. Notwehr

„Ich habe mich doch nur gewehrt!“

Dieser Satz ist bei körperlichen Auseinanderset-

zungen zwischen Kindern oder Jugendlichen erfah‑ 

rungsgemäß häufiger zu hören. Soweit das Sich- 

Wehren tatsächlich auch im rechtlichen Sinne 

legitim ist, spricht man von „Notwehr“ (§ 32 Absatz 

2 des StGB).

Nachfolgend soll ein kurzer Überblick darüber 

gegeben werden, wann diese in der Regel vorliegt:

›	� Es muss ein Eingriff in ein „geschütztes 

Rechtsgut“ vorliegen, das geschieht häufig 

durch einen körperlichen Angriff (Schlagen, 

Treten,…), aber auch z. B. beim Versperren des 

Weges oder einer Beleidigung kann das der  

Fall sein. 

›	� Dieser Eingriff/Angriff muss gerade jetzt 

stattfinden. 

5.	 Rechtliche  Besonderheiten

›	� Die Verteidigungshandlung muss zum Angriff in 

etwa im Verhältnis stehen. Ich darf also tun, was 

nötig ist, um mich zu wehren, aber nicht mehr. 

Keine Notwehr liegt also z. B. vor, wenn ich…

›	 �…einer angreifenden Person hinterher laufe und 

zum „Gegenangriff“ übergehe. 

›	� …mich Stunden oder Tage nach der eigentlichen 

Tat wegen eines erlittenen Unrechts „räche“.

›	� …z. B. auf eine Beleidigung reagiere, indem ich 

die angreifende Person verprügle oder

›	� …ich jemanden bewusst so provoziere, dass sie 

oder er mich angreift, damit ich in „Notwehr“ 

zurückschlagen kann („Notwehrprovokation“). 

Notwehr/Nothilfe

Die Einstufung einer Handlung als Notwehr 

(Verteidigung der eigenen Person) oder 

Nothilfe (Verteidigung einer anderen Person) 

ist rechtlich oft sehr komplex und obliegt 

deswegen einer justiziellen Einschätzung und 

letztlich einer gerichtlichen Entscheidung.
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5.2. Die Garantenpflicht  

(auch: „Garantenstellung“)

Für bestimmte Berufsgruppen, unter anderem 

auch Lehrkräfte oder anderes pädagogisches 

Schulpersonal, gilt die sogenannte Garanten-

pflicht. Das heißt, bei diesen Berufsgruppen be‑ 

steht eine Verantwortlichkeit aus der Pflicht zur 

Beaufsichtigung gemäß den jeweiligen Schul‑ 

gesetzen der Länder. 

Durch die Beaufsichtigung sollen die Schülerinnen 

und Schüler vor Gefahren geschützt werden, die 

sie aufgrund ihrer altersgemäßen Erfahrung nicht 

selbst überschauen und abwenden können. Zudem 

sollen sie vor Handlungen bewahrt werden, mit 

denen sie sich oder anderen Schaden zufügen 

können. 

Außerdem sind diese Berufsgruppen verpflichtet, 

in ihrem Verantwortungsbereich generell bei Er‑ 

kennen einer Gefahr oder Gefährdung in Bezug auf 

das wichtige Rechtsgut der körperlichen Unver‑ 

sehrtheit zu handeln. 

Sie müssen bei Erkennen einer Gefahrenlage diese 

mit geeigneten Mitteln verhindern bzw. Folgen für 

die gefährdeten Rechtsgüter abwenden. 

Beim Unterlassen solcher Handlungen können sich 

verpflichtete Personen gegebenenfalls selbst 

strafbar machen (siehe § 13 StGB unter 

https://dejure.org/gesetze/StGB/184b.html). 

Also sind alle der Situation angemessenen Maß‑ 

nahmen, die durch Notwehr (siehe dazu Punkt 5.1.) 

oder Nothilfe (ich werde nicht selbst angegriffen 

und wehre mich, sondern komme der angegriffe-

nen Person zu Hilfe) zu erklären und zu recht‑ 

fertigen sind, auch zulässig und rechtmäßig. Dazu 

können in der entsprechenden Situation der Gefah-

renabwehr auch Maßnahmen mit körperlichen Aus‑ 

wirkungen im Rahmen der Schutz- und Abwehr 

gehören. 
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NOTIZEN
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Das folgende Kapitel skizziert beispielhaft die 

Handlungsmöglichkeiten von Lehrkräften bei 

Mobbing/Bullying in der Schule. Das geschilderte 

Vorgehen ist daher nicht als pauschale Empfehlung 

zu verstehen, die schablonenhaft in jedem Fall 

angewandt werden kann.

6.1. Fallschilderung und Lösungsansatz

Über die Schülerin Lara (Alter 14) sind seit längerer 

Zeit kompromittierende Gerüchte zwischen den 

Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe acht im 

Umlauf. Diese negativen und beleidigenden Aussa‑ 

gen verbreiten sich in der ganzen Klasse. Lara wird 

von den anderen Schülerinnen und Schülern ausge‑ 

grenzt. Ihr werden Unterrichtsmaterialien weggenom‑ 

men, auf dem Schulhof wird sie beschimpft und 

beleidigt, in der Umkleide der Sporthalle von ihren 

Klassenkameradinnen bzw. -kameraden eingesperrt. 

Die Gewalt gegen sie geht dabei überwiegend von 

einer Mitschülerin aus, deren Handlungen durch 

andere Mitschülerinnen und Mitschüler (Mitlaufende) 

unterstützt werden. Auch im Internet verbreiten sich 

nach Unterrichtsende in Gruppenchats und sozialen 

Medien Gerüchte und Beleidigungen gegen Lara. 

Eine Lehrkraft erfährt zufällig davon. Wie sollte sie 

sich verhalten?

Lösungsansatz

Die Lehrkraft handelt und schreitet ein. Zunächst 

wird die Schulleitung über den Vorfall informiert. 

Daraufhin sucht die Lehrkraft das Gespräch mit Lara. 

Da die Täterinnen und Täter zu diesem Zeitpunkt 

bereits bekannt sind, wendet sich die Lehrkraft auch 

an diese. In gemeinsamen Gesprächen wird nach 

einer Lösung gesucht und eine Wiedergutmachung 

unter allen Beteiligten vereinbart. Anschließend 

werden auch das Schulkollegium und die Schulsozial‑ 

arbeit über den Vorfall und die vereinbarte Lösung 

informiert. 

6.	 Vorgehen  bei  Mobbing/Bullying

Mobbing/Bullying

Die Lebenswirklichkeit von Schülerinnen und 

Schülern erstreckt sich schon lange nicht 

mehr nur ausschließlich auf die analoge 

Lebensumgebung. Mobbing/Bullying findet 

ebenso in der digitalen Lebensumgebung von 

Schülerinnen und Schülern statt. Mobbing/

Bullying wird so z. B. auch nach dem Schulauf-

enthalt über soziale Medien oder Messenger-

Dienste fortgesetzt. Die digitale Begehung 

von Mobbing/Bullying mit dem Tatmittel 

Internet bezeichnet man als Cybermobbing.

 

Mehr Informationen dazu in der Handreichung  

„Schule fragt. Polizei antwortet.“ unter: 

www.polizei-beratung.de/medienangebot/

detail/299-schule-fragt-polizei-antwortet/

Da sowohl Lara als auch die Täterinnen und Täter 

minderjährig sind, werden zudem Gespräche mit den 

Eltern geführt. Um den Vorfall besser einordnen und 

in den Dialog mit allen Beteiligten gehen zu können, 

hat die Lehrkraft alle notwendigen Beobachtungen 

und Vorgänge dokumentiert.

Um die Problematik von Mobbing/Bullying auch 

anderen Schülerinnen und Schülern zu verdeutlichen, 

wird dieses Thema im Unterricht behandelt. Ziel ist 

es, die Schulklasse für Rechtsverletzungen und 

eventuell strafrechtlich relevante Taten zu sensibili‑ 

sieren. Dazu werden auch Expertinnen und Experten 

von einer Opferberatungsstelle und/oder der Polizei 

eingeladen.

Da das Mobbing/Bullying auch in sozialen Medien 

sowie bei Messenger-Diensten in Chat-Gruppen 

stattfindet und nicht nur ausschließlich die analoge 

Lebensumgebung von Schülerinnern und Schülern 

beeinträchtigt, geht die Lehrkraft ebenfalls auf die 

Thematik Cybermobbing ein.
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6.2. Informationen zum Vorgehen bei Verdacht 

einer Straftat

Bei schweren Straftaten sollte Anzeige bei der Polizei 

erstattet werden. Je nach Bundesland gibt es hierzu 

unterschiedliche Regelungen, teilweise sind einzelne, 

besonders schwerwiegende Straftatbestände als 

„meldepflichtig“ definiert und es gibt festgelegte 

zwischenbehördliche bzw. ministerielle Meldewege. 

Auskunft darüber erhalten Sie bei ihrer Schule oder 

Einrichtung und den übergeordneten Behörden. 

Bei anderen Straftaten kann eine Anzeige bei der 

Polizei erstattet werden, dies obliegt jeweils der 

Beurteilung des Einzelfalles. Wenn ein begründeter 

Verdacht auf eine Straftat wie z. B. eine Beleidigung 

oder Verleumdung aufkommt, können Lehrerinnen 

und Lehrer den Eltern die Entscheidung überlassen, 

eine Strafanzeige zu erstatten und einen Strafantrag 

zu stellen. Hintergrund: Eine Beleidigung nach § 185 

StGB wird gemäß § 194 StGB grundsätzlich nur auf 

konkreten Strafantrag hin verfolgt. Dabei kann sich 

die Lehrkraft auch als Zeugin oder Zeuge zur Verfü‑ 

gung stellen. Neben der strafrechtlichen Verfolgung 

kommt im geschilderten Fall auch eine Ahndung nach 

schulrechtlichen Normen in Betracht. 

Im Einzelfall kann auch eine Erziehungs- und Ord‑ 

nungsmaßnahme nach dem jeweiligen Landesschul-

gesetz folgen. Darüber entscheiden unter Beachtung 

des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit die Klas‑ 

sen- oder Schulleitung. Auch aus diesem Grund sollte 

die Schulleitung zwingend über Vorfälle dieser Art 

informiert werden.

Besonderheit: 

Bei einer Vermutung oder einem Verdacht auf sexu‑ 

elle Gewalt gilt es, behutsam vorzugehen. Aber getra-

gen vom Gedanken des Opferschutzes ist Handeln 

unabdingbar. Lehrkräfte erhalten Unterstützung bei 

einer Beratungsstelle oder einer Opferhilfeeinrich-

tung. Ein Gespräch mit Fachleuten hilft, das Gesche‑ 

hen einzuordnen und das weitere Vorgehen zu pla‑ 

nen; ganz im Sinne des Opferschutzes. 

Weitere Informationen und Präventionsempfehlun-

gen zum Thema sexuelle Gewalt finden Sie in der 

Broschüre „Missbrauch verhindern“ unter: 

www.polizei-beratung.de/medienangebot/

detail/194-missbrauch-verhindern/
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6.3. Empfehlungen bei Mobbing/Bullying 

Die nachfolgenden Empfehlungen bilden nur einen 

Handlungsrahmen für Lehrkräfte beim Thema 

Mobbing/Bullying.

So können Sie handeln:

›	� Schützen Sie die Opfer und dokumentieren Sie 

alles Relevante zum Vorfall.

›	� Sprechen Sie Täterinnen und Täter an und 

vereinbaren Sie eine Lösung bzw. eine 

Wiedergutmachung.

›	� Vermitteln Sie, dass die Opfer selbst den 

Mobbing-Prozess dokumentieren und sich 

Notizen zu den einzelnen Vorfällen machen, 

Fotos von möglichen körperlichen Verletzungen 

anfertigen und ggf. ein ärztliches Attest 

ausstellen lassen. Sollte sich das Mobbing/

Bullying auch in der digitalen Welt, z. B. bei  

Chats in Messenger-Diensten zeigen, so ist  

es wichtig, auch diese zu dokumentieren.

›	� Melden Sie den konkreten Vorfall an die Schul‑ 

leitung und planen Sie weitere Schritte gemein‑ 

sam mit der betroffenen Schülerin oder dem 

betroffenen Schüler.

›	� Stellen Sie sicher, dass sich Betroffene um‑ 

gehend der Familie, Freundinnen oder Freunden 

bzw. Bekannten anvertrauen. Darüber hinaus 

können Sie auch spezielle Hilfsangebote im 

Internet nutzen, wie z. B.:

	 ›	� Mobbing:  

Kinder- und Jugendtelefon: 116 111

	 ›	� Cybermobbing:  

www.juuuport.de

›	� Erklären Sie den Betroffenen, dass sie auf 

keinen Fall Vorfälle verschweigen sollten. 

Lassen Sie die Opfer nach der Tat nicht allein.

›	� Machen Sie deutlich, dass sich Betroffene in 

schwerwiegenden Fällen sofort an die Polizei 

wenden sollen. 
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Jede und Jeder kann eine Strafanzeige bei der 

Polizei erstatten. Das löst zunächst ein polizei‑ 

liches Ermittlungsverfahren aus. 

Aus polizeilicher Sicht wird grundsätzlich dazu 

geraten, Anzeige zu erstatten. Auch von Seiten der 

Schule ist es wichtig, Vorfälle zu melden. Es gibt 

nahezu überall Schulverbindungsbeamtinnen und 

-beamte, die den Kontakt zur Schule haben. Sie 

können im Vorfeld bereits darüber aufklären, was 

eine Straftat ist und dabei die Angst vor einer 

Anzeigenerstattung nehmen. Es geht dabei nicht 

um Stigmatisierung von einzelnen Schülerinnen 

oder Schülern oder ein vermeintlich schlechtes 

Image einer Schule, sondern um das Unterbinden 

der gewalttätigen Handlungen. Das ist manchmal 

wichtig, damit die Gewalthandlungen aufhören.

Kann sich Lehrpersonal bei einem Verdacht auf 

eine Straftat von der Polizei zunächst beraten 

lassen?

Eine Beratung durch die Polizei ist jederzeit mög‑ 

lich. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Poli‑ 

zei der Strafverfolgungspflicht unterliegt, d. h. 

beim Bekanntwerden von Straftaten ein Ermitt‑ 

lungsverfahren einleiten muss. Eine allgemeine 

Beratung oder eine Beratung anhand eines fiktiven 

Falles ist dagegen unproblematisch. 

7.	 Strafanzeige  erstatten  –  das  sollten  Sie  wissen 

Zudem steht nach § 2 des Jugendgerichtsgeset-

zes (JGG) der Erziehungsgedanke bei jugendlichen 

und heranwachsenden Tatverdächtigen im Vorder‑ 

grund. Wird das Jugendstrafrecht angewendet, so 

soll es einer erneuten Straftat des jungen Men‑ 

schen entgegenwirken. Deswegen werden alle 

Rechtsfolgen vorrangig am Erziehungsgedanken 

ausgerichtet. Es geht also weniger um Strafe als 

vielmehr um Erziehung bei Grenzüberschreitungen.

Kommt jeder Fall vor Gericht?

Über das weitere Verfahren nach einer Strafan‑ 

zeige entscheidet die Staatsanwaltschaft. Diese 

kann Anklage beim zuständigen Jugendgericht 

erheben. Nach dem Jugendgerichtsgesetz kann 

ein Verfahren aber vermieden werden, wenn andere 

Maßnahmen als ausreichend erachtet werden. 

Dazu gehören Verwarnungen, Schadenswiedergut-

machungen, Geldauflagen oder ein „Täter-Opfer-

Ausgleich“. Ein bereits begonnenes Verfahren kann 

auch eingestellt werden.

Diese Möglichkeit der Einstellung eines Jugend‑ 

strafverfahrens wird Diversion genannt: Gemeint 

ist damit, dass Staatsanwaltschaft bzw. Gericht 

auf die Durchführung eines förmlichen Strafver‑ 

fahrens verzichten.
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z. B.
Aufenthaltsort

Heim/Familie
Ausbildung, 

Arbeit
Arbeitsleistung

Betreute 
Wohnform

Erziehungsbei-
standschaft

Schadenswider- 
gutmachung

Entschuldigung

Arbeitsleistungen

Geldbetrag an 
 gemeinnützige 

Eintichtung

Freizeitarrest

Kurzarrest

Dauerarrest

Jugendarrest neben 
Jugendstrafe  
(§ 16 a JGG)

Mit Bewährung

Ohne Bewährung

Zuchtmittel JugendstrafeErziehungsmaßregeln

Weisungen Verwarnung Auflagen Jugendarrest FreiheitsstrafeHilfe zur Erziehung

So geht es nach einer Strafanzeige weiter:

Welche Aufgaben hat die Polizei?

Nach dem sogenannten Legalitätsprinzip muss die 

Polizei eine Straftat verfolgen, wenn sie davon er‑ 

fahren hat. Nach einer Strafanzeige muss die 

Polizei entsprechend tätig werden, d. h. die Ermitt‑ 

ungen aufnehmen und den Fall an die Staatsan-

waltschaft weitergeben. Zu den weiteren Auf‑ 

gaben der Polizei gehört auch die Befragung von 

Tatverdächtigen und Opfern. 

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die in Ermitt‑ 

lungsverfahren mit Kindern und Jugendlichen ein‑ 

gesetzt werden, sind entsprechend fortgebildet 

oder fachkundig in der Bearbeitung von Ermittlungs‑ 

verfahren gegen Jugendliche und im Umgang mit 

jungen Menschen. Sie können aufgrund ihres Fach‑ 

wissens gut auf deren Belange eingehen. Wie es 

nach einer Anzeigenerstattung und der Verneh‑ 

mung weitergeht, prüft und entscheidet die 

Staatsanwaltschaft.
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7.1. Opferschutz

Opferschutz ist ein zentraler Aspekt beim Umgang 

und Aufarbeiten von Jugendgewalt. Opfer von 

Straftaten fühlen sich häufig mit verantwortlich 

für das Erlittene. Sie empfinden Hilflosigkeit und 

wissen nicht, wem sie sich anvertrauen können. 

Die physischen und oftmals für Opfer schlimmeren 

psychischen Verletzungen können allein – ohne 

professionelle Hilfe – nicht bewältigt werden. Be‑ 

nötigt werden deshalb Ansprechpartnerinnen und 

Ansprechpartner, die einfühlsam, professionell  

und zielgenau auf die jeweilige Situation des Opfers 

eingehen und entsprechende Hilfestellungen  

leisten können.

Hierfür gibt es spezielle Beratungsstellen und 

Hilfsorganisationen. Eine bundesweit umfassende 

Sammlung an Angeboten für Betroffene einer 

Straftat findet sich unter anderem bei ODABS 

(Online Datenbank für Betroffene von Straftaten).

Die Online-Datenbank für Betroffene einer 

Straftat finden Sie unter:  

www.odabs.org/index.html

Hinweis
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Kinder und Jugendliche sind strafrechtlich beson‑ 

ders geschützt. Für sie gibt es spezielle Strafen 

und Strafverfahrensregeln. Diese sind im Jugend‑ 

gerichtsgesetz (JGG) festgeschrieben. 

Kinder (Personen bis 13 Jahre) sind schuldunfähig. 

Jedoch müssen Straftaten von Kindern nicht ta‑ 

tenlos hingenommen werden. Wenn sie wiederholt 

und schwerwiegend gegen Strafgesetze versto‑ 

ßen, sind das Jugendamt sowie das Familienge-

richt einzuschalten und entsprechende Maßnah‑ 

men zu ergreifen. Besteht der Verdacht auf eine 

Straftat, werden ihre Eltern oder Sorgeberechtig-

ten verständigt. In diesem Fall leitet die Polizei 

Ermittlungen ein und prüft, ob Strafmündige (Per‑ 

sonen ab 14 Jahren) an der Tat beteiligt waren. Für 

Personen- oder Sachschäden lassen sich bereits 

Kinder ab sieben Jahren (oder Sorgeberechtigte 

bei Verletzung der Aufsichtspflicht) zivilrechtlich 

haftbar machen. Das kann in Form von Schmer‑ 

zensgeld oder Schadensersatz geschehen.

Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren und auch 

Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren wer‑ 

den im Strafrecht ebenfalls besonders behandelt, 

siehe dazu § 1 Jugendgerichtsgesetz. Die Rechts‑ 

folgen und das Verfahren sind bei ihnen vorrangig 

am Erziehungsgedanken auszurichten. Staats‑ 

anwaltschaft und Gericht können ihnen daher Wei‑ 

sungen und Auflagen auferlegen, beispielsweise 

eine soziale Arbeitsleistung. Darüber hinaus spielt 

auch der „Täter-Opfer-Ausgleich“ bei einer Verur‑ 

teilung von Minderjährigen eine wichtige Rolle. 

Beide Aspekte sollen das Sozialverhalten positiv 

beeinflussen.

8.	 Besondere  Stellung  von  Kindern  
	 und  Jugendlichen  im  Strafrecht 

Täter-Opfer-Ausgleich (TOA)

„Der Täter-Opfer-Ausgleich“ im Jugendstrafrecht 

stellt eine geeignete Methode dar, Straftaten und 

die damit verbundenen Schäden wiedergutzuma-

chen, deren zugrundeliegenden Konflikte auf 

zwischenmenschlicher Ebene zu klären und die 

Parteien zu befrieden. Durch den damit verbun‑ 

denen Prozess der Aufarbeitung können Verhal‑ 

tensweisen auf positive Weise nachhaltig verän‑ 

dert und somit erneute Straftaten und Viktimi‑ 

sierungen präventiv wirksam abgewendet werden. 

Die Übernahme von Verantwortung bezüglich der 

Tat und deren Folgen durch die Beschuldigten wirkt 

sich positiv auf den Lern- und Entwicklungspro-

zess aus. Damit kommt der TOA dem Handlungs-

prinzip des Jugendstrafrechts „Erziehung statt 

Strafe“¹ nach. Beim „Täter-Opfer-Ausgleich“ mit 

Minderjährigen ist es gesetzlich vorgeschrieben, 

dass die Eltern mit in den Prozess integriert 

werden. 

Der TOA wird im Rahmen eines Strafverfahrens nur 

nach Zustimmung aller Beteiligten unter Hinzu‑ 

ziehung der Jugendgerichtshilfe durchgeführt.

Mehr Informationen dazu finden Sie unter anderem 

beim Bundesministerium der Justiz unter:  

www.bmj.de/DE/Themen/OpferschutzUnd 

Gewaltpraevention/TaeterOpferAusgleich/

TaeterOpferAusgleich_node.html

¹ �Trefz, Marlen (2020): Der Täter-Opfer-Ausgleich als Alternative im Jugendstrafverfahren – Wirksamkeitserwartungen von  

verschiedenen Verfahrensbeteiligten; zur Erlangung des akademischen Grades: Bachelor of Arts.  
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Täter-Opfer-Ausgleich im Jugendstrafverfahren

qualifizierte
INSTITUTION

übernimmt 
Täter-Opfer-Ausgleich

geschulte
NEUTRALE PERSON

Mögliche 
Aussöhnung

Wiedergutmachung 
leisten

Erlernen konstruktiver 
Konfliktbearbeitung

Aufarbeitung 
der Tat

Einzelgespräch 
mit Opfer
(freiwillig)

Einzelgespräch 
mit Täterin oder Täter

(freiwillig)

Gemeinsames 
Gespräch

(mit Zustimmung beider Parteien)

Besprechen und 
Aushandeln 

der Wiedergutmachung

�hinweis
Für die Schulgemeinschaften gibt es oftmals die 

Möglichkeit Mediation anzubieten, wenn uner‑ 

wünschtes Verhalten beendet oder Straftaten 

vorgebeugt werden sollen.
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NOTIZEN
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Gewalttaten gegen Lehrkräfte oder andere Schul‑ 

beschäftigte sind immer problematisch, da sie den 

Schulfrieden in erheblichem Maße stören, weil sie 

zu den schwerwiegendsten Regelverletzungen 

gehören und die Rolle der Mitarbeitenden in Frage 

stellen. 

Das Problem „Gewalt gegen Lehrkräfte“ kann nicht 

isoliert vom Gesamtphänomen „Gewalt an Schu‑ 

len“ betrachtet werden. Die verschiedenen Formen 

von Gewalt, aber auch deren Verbreitung durch die 

Medien, können gleichermäßen Lehrkräfte und 

darüber hinaus auch alle anderen an Schule Betei‑ 

ligten (Sekretärinnen, Schulsozialarbeiterinnen 

und Schulsozialarbeiter, Hausmeisterinnen und 

Hausmeister etc.) betreffen. Schule sollte ein Ort 

des Respekts und des friedlichen Miteinanders 

sein. Gewalttätiges Verhalten zielt direkt auf die 

jeweilige Person als Individuum ab oder Schul‑ 

beschäftigte geraten als Vertreterin bzw. Vertreter 

der Schule in den Fokus aggressiver Schülerinnen 

und Schüler, Eltern oder auch schulfremder Perso‑ 

nen. Daher ist es angezeigt, dass die Schule auf 

solche Vorfälle auch als Institution reagiert. Es 

bedarf immer einer unterstützenden Haltung der 

Schule, die sich in einer Null-Toleranz-Haltung bei 

Gewalt und der Rückhalt bietenden Unterstützung 

ihrer Mitarbeitenden widerspiegelt.

Gegebenenfalls gehört auch die Erstattung einer 

Anzeige bei der Polizei dazu.

Um Gewalt gegenüber Lehrkräften nach Möglich‑ 

keit präventiv zu begegnen bzw. im Vorfeld 

einzudämmen, werden nachfolgende Hinweise 

empfohlen.

9.	 Exkurs – Gewalt  gegen  Schulpersonal

Präventionshinweise für das Schulpersonal:

›	� Erwerben Sie Handlungssicherheit für Situatio‑ 

nen mit herausforderndem Schülerverhalten.

›	� Informieren Sie sich über Ihre schulischen und 

landeseigenen Unterstützungsangebote und 

Handlungsmöglichkeiten.

›	� Zeigen Sie Präsenz und Aufmerksamkeit für die 

Abläufe in der Klasse. Binden Sie bei heraus‑ 

forderndem Verhalten der Schülerinnen und 

Schüler frühzeitig die Schulsozialarbeit, soweit 

vorhanden, und weitere Präventionsakteure ein. 

Präventionshinweise für die Schulleitung:

›	� Sorgen Sie für eine schulgemeinschaftliche 

Festlegung von Werten und den sich daraus 

ableitenden Grenzen und Sanktionen.

›	� Etablieren Sie einen regelmäßigen Erfahrungs-

austausch des Schulpersonals zu Problemfällen, 

gemeinsamer Bewertung und dem Erarbeiten 

von Handlungsstrategien.

›	� Schaffen Sie Handlungssicherheit durch Fest‑ 

legung organisatorischer Abläufe für verschie‑ 

dene Fallkonstellationen und Reaktionsmaßnah-

men bei Gewaltvorfällen.
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Wo finde ich im Internet das richtige Programm 

für meine Schülerinnen und Schüler?

Es gibt eine Vielzahl von Programmen, die zum Ziel 

haben, Gewalt und anderen normabweichenden 

Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen 

vorzubeugen. Solche Programme bieten sich auch 

zur Umsetzung in der Schule an. Jedoch sind nicht 

alle davon geeignet und präventiv wirksam. Die we‑ 

nigsten sind aussagekräftig evaluiert. Die Imple‑ 

mentierung von nicht effektiven Programmen kann 

zu unerwünschten, sogar zu negativen Effekten 

führen. Darüber hinaus werden Ressourcen 

verschwendet.

Die Online-Datenbank „Grüne Liste Prävention“ des 

Landespräventionsrates Niedersachsen bietet 

einen Überblick über wirksame Präventionspro-

gramme in Deutschland. Hier finden Sie evaluierte 

Präventionsprogramme je nach Aussagekraft der 

jeweiligen Evaluationsstudien: www.gruene-liste-

praevention.de/nano.cms/datenbank/

information.

Die Programme können nach Einsatzbereichen 

(z. B. Schule), Zielgruppen (z. B. Kinder), Problem‑ 

verhalten/Zielstellungen (Gewaltprävention etc.), 

finanziellem Aufwand, erforderlichen Kooperati-

onspartnerinnen und -partnern sowie den Risiko- 

und Schutzfaktoren und anderen Kriterien recher‑ 

chiert werden. Einzelne Programme, die sich noch 

in der Phase der Einstufung befinden, sind in der 

Datenbank unter der Kategorie „Einstufung Effek‑ 

tivität erfolgt noch“ zu finden.

Es gibt bewährte Kriterien für Präventionsprogram-

me, die Sie bei der Auswahl für ein bestimmtes 

Programm beachten sollten:

10.	 Das  richtige  Präventionsprogramm  finden

Übergreifender Ansatz:

›	� Die Förderung von Schutzfaktoren und die 

Reduzierung von Risikofaktoren beziehen sich 

auf mehrere soziale Bereiche, wie z. B. Familie, 

Schule, Nachbarschaft etc.

›	� Mehrere Aktivitäten werden in ein Programm 

integriert (bspw. direkte Verhaltensprävention 

auf der individuellen Ebene und Verhältnisprä-

vention durch Veränderung des Umfelds, z. B. 

durch Verbesserung des Schulklimas).

Methodenvielfalt:

›	� Mehr als eine Lern-, Lehr- oder Interventions- 

methode wird verwendet.

›	� Interaktive Bestandteile, Übungen und prak‑ 

tische Anwendungen im Alltag werden verwen‑ 

det, reine Informations- und Wissensvermitt-

lung reicht nicht aus.

Ausreichende Intensität:

›	� Gewisse zeitliche Dauer und inhaltliche  

Intensität ist vorhanden. 

›	� Anpassung des Niveaus der Intensität an die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer (je mehr Risiko 

vorliegt desto intensiver die Maßnahme). 

›	� Auffrischungen nach beendeter Maßnahme 

(„Booster-Sessions“) sowie Nachhaltigkeit sind 

gegeben.

Theoriegesteuert:

›	� Wissenschaftliche Untermauerung und logische 

Begründung (Wirkmodell) sind vorhanden, vor 

allem in Bezug auf:  

›	� Ursachen für das angegangene Problem 

(Risiko- und Schutzfaktoren).

	 ›	� Methoden, die bestehende Risiken senken 

oder den Schutz erhöhen können.



44

Präventionsprogramme

Positiver Beziehungsaufbau:

›	� Förderung starker, stabiler und positiver Bezieh‑ 

ungen zwischen Kindern bzw. Jugendlichen und 

Rollenvorbildern aus dem sozialen Umfeld (also 

nicht nur zu externen Professionellen).

Passender Zeitpunkt:

›	� Programmstart, bevor das Problemverhalten 

begonnen hat (aber nicht zu früh, wenn der 

Inhalt noch keine Bedeutung für die Zielgruppe 

hat).

›	� Das Programm arbeitet zu einem (entwicklungs-

theoretisch) günstigen Zeitpunkt.

›	� Der Inhalt des Programms ist dem jeweiligen 

Entwicklungsstand der Jahrgangsstufe 

angemessen.

Soziokulturell zutreffend:

›	� Das Programm passt zu den kulturellen Normen 

und Einstellungen der Zielgruppe(n).

›	� Das Programm berücksichtigt auch individuelle 

Unterschiede in der Zielgruppe.

Wirkungsevaluation:

›	� Das Programm ist mit einem geeigneten Design 

auf seine Wirkungen hin untersucht worden.

›	� Das Programm besitzt ein internes Feedback- 

und Monitoring-System über die Umsetzung. 

Gut ausgebildetes Personal:

›	� Das Programm arbeitet mit gut qualifiziertem 

und motiviertem Personal.

›	� Das Personal wird mit Qualifizierungen, 

Trainings, Fortbildungen, Supervision und 

Coaching unterstützt.

›	� Die Motivation und das Engagement des einge‑ 

setzten Personals werden gezielt gefördert.² 

Diese Eigenschaften kommen nicht immer bei allen 

Programmen gleichzeitig vor, können aber als eine 

generelle Richtschnur für die Beurteilung und Wei‑ 

terentwicklung von Präventionsangeboten verwen-

det werden. Die Anwendung dieser Leitlinien allein 

kann jedoch keine Gewähr geben, dass ein Pro‑ 

gramm wirksam ist.³ Dies kann nur durch eine geeig‑ 

nete Evaluationsstudie herausgefunden werden.⁴

² �Quelle: www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/leitlinien. ; ³ �Quelle: Weissberg et al. 2003

⁴ �Quelle: www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/datenbank/leitlinien   

Was zeichnet ein gutes  

Präventionsprogramm aus?

›	� Es kommen verschiedene Interventions‑ 

methoden zum Einsatz

›	� Die Interventionsintensität ist ausreichend

›	� Das Programm ist theoretisch begründet  

und empirisch fundiert

›	� Es ist beziehungsfördernd

›	� Das Programm setzt rechtzeitig ein

›	� Es ist kulturell angepasst

›	� Das Programm ist manualisiert

›	� Es verfügt über ein klares Evaluationskonzept

›	� Qualifizierte Trainerinnen und Trainer werden 

eingesetzt

›	� Es ist strukturell verankert
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Was kann auf unwirksame bzw. sogar schädi‑ 

gende Präventionsprogramme hindeuten?

Bevor es an die konkrete Auswahl eines geeig‑ 

neten Präventionsangebotes geht, ist es ratsam, 

komplementär zu den Gütekriterien wirksamer 

Prävention noch einmal jene Präventionsstrategien 

in den Blick zu nehmen, die aus wissenschaftlicher 

Sicht nicht wirksam sind oder sogar schaden kön‑ 

nen. Mitunter werden solche Programme in Schu‑ 

len ohne Evaluation über Jahre hinweg weiter‑ 

geführt, sind eventuell im Schulcurriculum veran‑ 

kert und werden nicht kritisch hinterfragt. Dabei 

verursachen sie bestenfalls eine Ressourcenver-

geudung, schlimmstenfalls haben sie sogar einen 

schädigenden Einfluss auf die Entwicklung von 

Schülerinnen und Schülern. 

An dieser Stelle sind einige unwirksame bzw. 

möglicherweise sogar schädigende Ansätze auf‑ 

gelistet, von denen Sie Abstand nehmen sollten: 

›	� Einschüchterung oder Verängstigung 

›	� Reine Informationsvermittlung ohne Förderung 

von Kompetenzen

›	� Isolierte (Medien-)Kampagnen

›	� „Zero tolerance“-Ansätze, ausgrenzende 

Strafen

›	� Auch: unzureichende Umsetzung positiv 

evaluierter Programme

Bei der konkreten Umsetzung von wirksamen 

Präventionsprogrammen sollten nachfolgende 

Fragestellungen beachtet werden:

1. 	�An welche Zielgruppe soll das Programm  

adressiert sein?

2. 	�Welche Ziele und Inhalte soll das Präventions-

programm aufweisen bzw. was soll gefördert 

werden, um normabweichendes Verhalten oder 

Kriminalität zu verhindern?

2. 	�Wie sollen die beabsichtigten Veränderungen 

erreicht bzw. das Präventionskonzept durchge-

führt und umgesetzt werden?

� hinweis
Weiterführende Informationen 

›	� „Leitlinien für effektive Präventionspro‑ 

gramme“: 

www.gruene-liste-praevention.de/nano.cms/

datenbank/leitlinien

›	� Der „Wegweiser Prävention“ der Stiftung 

Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK) 

und des Landespräventionsrats Niedersachsen 

(LPR NI) in Kooperation mit der „Grünen Liste 

Prävention“ ist ein umfassendes Informations-

portal zur Entwicklungsförderung und Gewalt‑ 

prävention für junge Menschen sowie zur Im‑ 

plementierung von evaluierten Präventionspro-

grammen in das Setting Schule:  

www.wegweiser-praevention.de/

›	 �Gütekriterien wirksamer Prävention: 

www.gruene-liste-praevention.de/

communities-that-care/Media/ 

Musterprasentation_Rote_Liste.pdf
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Kriminalprävention zielt auf die frühzeitige Förde‑ 

rung und Stärkung persönlicher Ressourcen ab. Die 

Vermittlung von Schutz- und Resilienzfaktoren be‑ 

einflussen diesen Prozess nachgewiesenermaßen 

positiv. Um gewalttätigem Verhalten entgegenzu-

steuern, ist ein gesamtgesellschaftliches Zusam‑ 

menwirken notwendig. Prävention erfordert daher 

das Zusammenwirken vieler Fachkräfte aus den 

unterschiedlichsten Bereichen und ein übergrei‑ 

fendes, auf Kontinuität ausgerichtetes Gesamt‑ 

konzept sowie einen ganzheitlichen Ansatz, der 

auf seine Wirksamkeit hin überprüft worden ist. 

Schulen sind ein zentraler Ort auch für die Krimi‑ 

nalprävention. Bei Ihrer Polizei finden Sie Exper‑ 

tinnen und Experten für Kriminalprävention und  

die polizeiliche Jugendsachbearbeitung. 

In einigen Bundesländern ist die kontinuierliche 

Zusammenarbeit von Schule, Polizei und Jugend‑ 

hilfe bereits verbindlich geregelt. Sofern dies bei 

Ihnen nicht der Fall ist, suchen Sie sich Verbün‑ 

dete in Ihrer Region! Häufig bestehen bereits Netz‑ 

werke und Präventionsgremien auf Landes- oder 

kommunaler Ebene, denen Sie sich anschließen 

können.

Gehen Sie Kooperationen ein, um Ihre Ressourcen, 

Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen zu bündeln. 

Relevante Orte, Inhalte, aber vor allem Akteurinnen 

und Akteure in der Gewaltprävention können sein: 

Schule

›	� Klassenrat

›	� Projektarbeit

›	� Klassenregeln

›	� Soziales Kompetenztraining

›	� Streitschlichtung

›	� Freizeitangebote

›	 Tatausgleich

›	� Feste Meldewege

11.	 So  kann  Gewaltprävention  an  Schulen  gelingen 

Vereine, Initiativen, Organisationen 

›	� Opferhilfe

›	� Bürgerinitiativen und -stiftungen

›	� Migrantinnen und Migranten-Organisationen 

›	� Private Kinder- und Jugendhilfeverbände 

›	� Freie Wohlfahrtsverbände

›	� Jugendgruppen/-organisationen 

›	 Mädchen-/Fraueninitiativen

›	� Kirchliche Einrichtungen/Religionsgemein- 

schaften

›	 Einrichtungen im Stadtteil/Ort

›	� Präventionsgremien/-kampagnen

›	� Sportvereine

Öffentliche Hand 

›	� Bildungs-/Kultusministerien

›	� Kinder- und Jugendschutzeinrichtungen

›	� ÖPNV 

›	� Justiz 

›	 Schulbehörde

›	� Kinder-und Jugendhilfeeinrichtungen

Bildung, Erziehung, Kultur  

›	� Bibliotheken

›	� Andere Schulen

›	� Wissenschaft/Forschung 

›	 Theater

Gesundheitswesen  

›	� Ärzteschaft 

›	 Krankenkassen

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter

Eltern, Familien 

Jugendämter 

Polizei 

Eine grafische Übersicht dazu finden Sie im 

nachfolgenden „Präventionsuniversum“.
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11.1. Weitere Informationen und  

Ansprechpersonen

Nachfolgend finden Sie eine Liste hilfreicher 

Internetseiten zu den Themen, die in der Hand‑ 

reichung behandelt worden sind und für Ihre 

tägliche Arbeit von Nutzen sein könnten. 

Hilfreiche Internetseiten

Gesetze im Überblick

Gewaltprävention an Schulen  |  weitere Informationen

www.polizeifuerdich.de

www.polizei-beratung.de

www.jugendschutzprogramm.de

www.kinderschutz-zentren.org

www.jugendschutz.net

www.gesetze-im-internet.de/
stgb/__239.html

www.polizei-beratung.de/medienangebot/

detail/299-schule-fragt-polizei-antwortet/

https://dejure.org/gesetze/

StGB/184b.html

www.polizei-beratung.de/medienangebot/

detail/194-missbrauch-verhindern/

https://dejure.org/gesetze/

StGB/184c.html

https://dejure.org/gesetze/

StGB/184i.html

www.kindergesundheit-info.de

www.polizei-beratung.de/

opferinformationen.html

www.bmjv.de

www.odabs.org

www.nummergegenkummer.de

www.weisser-ring.de

www.hilfe-info.de

www.dajeb.de

www.missbrauch-verhindern.de

www.hilfeportal-missbrauch.de

www.juuuport.de

Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für 

unterstützende Beratung finden Sie in Ihrer Nähe.

Jede Polizeidienststelle kann Ihnen auch 

Beratungsstellen in Ihrem Umkreis nennen.

Dazu gehören z. B.:

›	� Deutscher Kinderschutzbund

›	� Jugendämter

›	� Familienberatungsstellen bei städtischen  

oder kirchlichen Einrichtungen

›	� Opferhilfeeinrichtungen

Internetseiten zum Thema Opferschutz

Hilfreiche Materialien zum Downloaden
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Ansprechpartner  der  Polizeilichen  Kriminalprävention

Landeskriminalamt  
Baden-Württemberg
Polizeiliche Kriminalprävention
Taubenheimstraße 85 
70372 Stuttgart 
Tel.:	 07 11/54 01-0, -34 58
E-Mail:	� praevention@polizei.bwl.de
www.polizei-bw.de

Bayerisches Landeskriminalamt
Polizeiliche Kriminalprävention
Maillingerstraße 15 
80636 München
Tel.:	 0 89/12 12-0, -41 44
E-Mail:	� blka.sg513@ 

polizei.bayern.de
www.polizei.bayern.de

Polizei Berlin Landeskriminalamt
Zentralstelle für Prävention
Columbiadamm 4 
10965 Berlin
Tel.:	 0 30/46 64 -97 91 14
E-Mail:	 lkapraev@polizei.berlin.de
www.polizei.berlin.de

Polizeipräsidium Land  
Brandenburg
Polizeiliche Kriminalprävention
Kaiser-Friedrich-Str. 143 
14469 Potsdam
Tel.:	 03 31/2 83-42 60
E-Mail:	 polizeiliche.praevention@ 
	 polizei.brandenburg.de
www.polizei.brandenburg.de

Polizei Bremen
Präventionszentrum
Am Wall 195
28195 Bremen
Tel.:	 04 21/3 62-1 90 03
E-Mail:	 praeventionszentrum@ 
	 polizei.bremen.de
www.polizei.bremen.de

Landeskriminalamt Hamburg
Polizeiliche Kriminalprävention
Postfach 60 02 80 
22202 Hamburg
Tel.:	  0 40/42 86 -7 07 07
E-Mail:	� kriminalpraevention@ 

polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Hessisches Landeskriminalamt
Zentralstelle Kriminal- und 
Verkehrsprävention
Hölderlinstraße 1–5
65187 Wiesbaden
Tel.:	 06 11/83-0, - 84 85
E-Mail:	 praevention.hlka@ 
	 polizei.hessen.de
www.polizei.hessen.de

Landeskriminalamt  
Mecklenburg-Vorpommern
Polizeiliche Kriminalprävention
Retgendorfer Straße 9 
19067 Rampe
Tel.:	 0 38 66/64-0, -61 11
E-Mail:	 praevention@lka-mv.de
www.polizei.mvnet.de

Landeskriminalamt 
Niedersachsen
Dezernat FPJ – Zentralstellen
Forschung, Prävention, Jugend
Am Waterlooplatz 11 
30169 Hannover
Tel.:	 05 11/2 62 62-0, -12 03
E-Mail:	� fpj@lka.polizei.
	 niedersachsen.de
www.polizei.niedersachsen.de

Landeskriminalamt  
Nordrhein-Westfalen
Polizeiliche Kriminalprävention
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Tel.:	 02 11/9 39-0, -32 05
E-Mail:	� vorbeugung@polizei.nrw.de
https://lka.polizei.nrw

Landeskriminalamt 
Rheinland-Pfalz
Polizeiliche Kriminalprävention
Valenciaplatz 1–7
55118 Mainz
Tel.:	 0 61 31/65-0
E-Mail:	 LKA.LS3.MA@polizei.rlp.de 
www.polizei.rlp.de

Landespolizeipräsidium Saarland
Polizeiliche Kriminalprävention
Graf-Johann-Straße 25–29 
66121 Saarbrücken
Tel.:	 06 81/9 62-0, - 28 68
E-Mail:	� lpp20-kriminalpraevention@

polizei.slpol.de
www.saarland.de/polizei.htm

Landeskriminalamt Sachsen
Zentralstelle für polizeiliche  
Prävention
Neuländer Straße 60 
01129 Dresden
Tel.:	 03 51/8 55-0, -23 09
E-Mail:	 praevention.lka@ 
	 polizei.sachsen.de
www.polizei.sachsen.de

Landeskriminalamt 
Sachsen-Anhalt
Polizeiliche Kriminalprävention
Lübecker Straße 53–63 
39124 Magdeburg
Tel.:	 03 91/2 50-0, -24 40
E-Mail:	 praevention.lka@ 
	 polizei.sachsen-anhalt.de
www.polizei.sachsen-anhalt.de

Landespolizeiamt  
Schleswig-Holstein
Polizeiliche Kriminalprävention
Mühlenweg 166
24116 Kiel
Tel.:	 04 31/1 60-0, -6 55 55
E-Mail:	� kiel.lpa132@ 

polizei.landsh.de
www.polizei.schleswig-holstein.de

Landespolizeidirektion 
Thüringen
Polizeiliche Kriminalprävention
Andreasstraße 38
99084 Erfurt
Tel.:	 03 61/6 62-0, -31 71
E-Mail:	 praevention.lpd@ 
	 polizei.thueringen.de
www.thueringen.de/th3/polizei

Bundespolizeipräsidium
Polizeiliche Kriminalprävention
Heinrich-Mann-Allee 103 
14473 Potsdam
Tel.:	 03 31/9 79 97-0
E-Mail:	� kriminalpraevention@ 

polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
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